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I. 

Die 80-jährige B erledigt für ihre gleichaltrige Freundin C, die ihre Wohnung nicht mehr 
verlassen kann, manchmal Besorgungen. Weil sich die C für die Freundschaftsdienste nicht 
erkenntlich zeigt, behebt die B anstelle der vereinbarten 300 € mit der Bankomatkarte der C 
nach Eingabe des Pin-Code 380 €. Sie steckt 80 € in ihre Brieftasche, um sie zu behalten. Am 
Kontoauszug ändert sie die „8“ in eine „0“ ab. C, deren Sehkraft stark nachgelassen hat, fällt 
der Fehler nicht auf, als ihr die B den Auszug vorlegt und die restlichen 300 € aushändigt.  

Als die B ihrer Tochter T später von dem Geschehen berichtet, schlägt diese der B vor, aus der 
Vorgangsweise gegenüber der C ein „Geschäft“ zu machen und sie auch bei anderen 
Bekannten anzuwenden. B lehnt dies empört ab. 

Am Abend ruft C die B an, um sie daran zu erinnern, dass sie ihr noch 100 € aus einem 
Darlehensvertrag schuldet. B gelingt es, der C einzureden, dass sie ihr das Geld bereits vor 
einer Woche zurückgegeben habe.  

Einige Tage später überquert die B mit ihrem Rollator in Innsbruck eine Straße, obwohl die 
Fußgängerampel „Rot“ zeigt. Der Fahrer eines Linienbusses muss daraufhin trotz grüner 
Ampel scharf bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzt Fahrgast Y und 
zieht sich eine schwere, stark blutende Verletzung am Kopf zu, deren Folgen vier Wochen lang 
andauern. Hätte Y, wie vorgeschrieben, einen Haltegriff genutzt, wäre er nicht gestürzt. B hält 
es für wahrscheinlich, dass bei dem Bremsmanöver jemand schwer verletzt wurde. Sie geht 
jedoch davon aus, dass sie als Fußgängerin keine besonderen Pflichten im Zusammenhang mit 
dem Unfall treffen, und verschwindet schnell mit ihrem Rollator.  

Prüfen Sie die Strafbarkeit von B und T! 

 

 
 
 

Viel Erfolg! 


